
 

 

 

Kontakt :   Am Heiligenwoog 8  , 66877 Ramstein-Miesenbach                                 

Telefon:     06371 - 95 25 95                                                                                                       

E-Mail:      info@ramstein-miesenbach.dlrg.de 

Hallo  neues  DLRG  Mitglied                                                             Stand: 04 / 2019  
 
 
 
Wir begrüßen dich herzlich in unserer Ortgruppe.  
 
Nachstehend hier einige Informationen zur Mitgliedschaft. 
 
Wir erheben ausschließlich einen Jahresbeitrag  der unabhängig vom Datum des Eintritts  
 
fällig ist. 
 
Dieser wird zeitnah vom angegeben Konto abgebucht, sollte sich die Kontonummer ändern  
  
bitte wir um rechtzeitige Information, dies gilt auch für alle anderen erhobenen Daten. 
 
Im  nächsten Jahr wird der Mitgliedsbeitrag  für alle Mitglieder am 01.03.per SEPA  
 
Sammellastschrift abgebucht. 
 
Erfolgt bis zum 30.11. des laufenden  Kalenderjahres keine Kündigung, verlängert sich die  
 
Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres Jahr.  
 
Kündigungen sollten grundsätzlich in schriftlicher Form vorliegen. 
 
   
Schwimmanfänger zahlen für den  Schwimmkurs einmalig 60 € zuzüglich 36 €  . 
 
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch, wenn keine Kündigung  erfolgt.   
 
 
Für alle  anderen Schwimmer ob aktiv oder passiv, beträgt der Jahresbeitrag 36 €, 
 
ab dem 18. Lebensjahr 42 € . 
 
 
Da wir nur einen Jahresbeitrag erheben sind  monatliche Abstufungen für einen späteren  
 
Eintritt und bzw. früheren Austritt im Geschäftsjahr ( Kalenderjahr ) nicht möglich. 
 
Mitglieder sind über die DLRG unfallversichert und berechtigt für die Trainingszeiten   
 
vergünstigte Eintrittskarten zu erwerben. 
 
 
Auszug aus Satzung DLRG Ortsgruppe Ramstein - Miesenbach e.V. vom 12.03.2014 
 
 

§ 4  Mitgliedschaft 

 
 

(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an  den  Vorstand  

gerichtet  werden  soll. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag auch von dem 

gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Diese verpflichten sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge. 
 

 

  (6) Die  Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Streichung aus der Mitgliederliste oder  Ausschluss. Der Austritt      

erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere 

Minderjährigen, ist die Austrittserklärung auch von dem  gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Der Austritt kann 

nur zum Ende eines Geschäftsjahres  erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten ist. 


